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ErwGr

Erwägungsgrund 24 - Anwendung auf Verarbeiter außerhalb der Union bei Profilerstellung
von Betroffenen innerhalb der Union

1 Die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der Union
befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter
sollte auch dann dieser Verordnung unterliegen, wenn sie dazu dient, das Verhalten dieser
betroffenen Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt. 2 Ob eine
Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von betroffenen Personen gilt, sollte daran
festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten nachvollzogen werden, einschließlich der möglichen
nachfolgenden Verwendung von Techniken zur Verarbeitung personenbezogener Daten, durch die
von einer natürlichen Person ein Profil erstellt wird, das insbesondere die Grundlage für sie
betreffende Entscheidungen bildet oder anhand dessen ihre persönlichen Vorlieben, Verhaltensweisen
oder Gepflogenheiten analysiert oder vorausgesagt werden sollen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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